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FRIEDHOFSVERWALTUNG
AUSWERTUNG DER STANDFESTIGKEITSPRÜFUNG VON GRABMALEN

Ende Juli 2018 wurde die Standfestigkeitsprüfung auf allen Friedhöfen der Stadt Thale durchgeführt. Auch in diesem Jahr wurde festgestellt, 
dass eine nicht unbeachtliche Anzahl von Grabsteinen nicht bzw. nicht mehr standsicher sind. Alle Nutzungsberechtigten erhielten auf ihrem 
Grabstein einen Aufkleber mit dem Hinweis. Auf den Grabstellen, bei denen kein Nutzungsberechtigter der Friedhofsverwaltung bekannt ist, 
wurden die Steine umgelegt. 

Wir bitten alle Nutzungsberechtigten auf die Standsicherheit der Grabsteine des Grabes zu achten.

Ältere Menschen stützen sich manchmal auf einem Grabmal ab und auch Kinder spielen- wenn auch unerlaubt- auf dem Friedhof. 
Zahlreiche Unfälle, über die wir informiert wurden, zeugen davon, wie wichtig es ist, in gewissen Abständen das Grabmal auf Standfestigkeit 
zu überprüfen.
Auch von einem losen Sockel, auf dem sich noch ein fester Grabstein befindet, geht eine Gefahr aus.

2. SATZUNG ZUR ÄNDERUNG DER HAUPTSATZUNG DER STADT THALE 

Gemäß § 10 i. V. m. §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 
288) hat der Stadtrat der Stadt Thale folgende 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Thale vom 09.10.2014 in seiner Sitzung 
am 24.05.2018 beschlossen:

§ 1 Satzungsänderungen
I.  In Paragraf 18 Abs. 3 Satz 1 wird die vorletzte Zeile wie folgt neu gefasst: 
 • „ Weddersleben, Friedensstraße 37 (am Ortsbüro) sowie“.

§ 2 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

Thale, 27.07.2018

Th. Balcerowski, Bürgermeister  

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Harz erfolgte gemäß § 10 Abs. 2 KVG LSA am 23.07.2018; Az: 15 11 01 00 - 23.

AUSSCHREIBUNG JAGDVERPACHTUNG

Die Jagdgenossenschaft Westerhausen verpachtet
ab 01.04.2019 für die Dauer von 9 Jahren den Teilbezirk 

„Westerhausen Ost“.

Es handelt sich um eine zusammenhängenden, vorwiegend durch Ackerflächen geprägten Bezirk. 
Das Niederwildrevier umfasst eine bejagbare Fläche von ca. 520ha.

Bewerbungen mit Abgabe eines Pachtgebots sind bis zum 31.10.2018 schriftlich 
an den Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft zu richten: 

Manfred Tiebe
Hinter dem Amt 40

06502 Thale OT Westerhausen

Nach der Frist eingegangene Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.
Die Zuschlagserteilung erfolgt nicht zwangsläufig an den Bewerber mit dem höchsten Pachtgebot.

Die Bewerber werden zur nächsten Versammlung der Jagdgenossenschaft eingeladen 
und erhalten dort die Gelegenheit sich persönlich vorzustellen.


